
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 07.11.2017 
 
 

Nr. A 0213/2016  
 

Auftrag Karin Kissling (CVP, Wolfwil): Änderung von § 152 des Gebührentarifs (Ge-
bühren der Friedensrichter) 
  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 
 
Der Auftrag «Änderung von § 152 des Gebührentarifs (Gebühren der Friedensrichter)» wird er-
heblich erklärt. 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, § 152 des kantonalen Gebührentarifs wie folgt zu ändern: 
- Die fehlenden oder nicht mehr aktuellen Bezeichnungen sind anzupassen. 
- Die Beträge sind moderat anzuheben, um die Arbeit der Friedensrichter angemessen zu ent-

schädigen.  
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Urs Huber Dr. Michael Strebel 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 
 

 

 

 

Verteiler 

Staatskanzlei 
Aktuarin Justizkommission 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (1417/2017)  


